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Dienstwagen: 1 %-Regel trotz fehlender Privatnutzung? 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in den letzten Monaten die Rechtsprechung zur 1 %-
Regel bei der Überlassung von Firmenwagen kräftig durcheinander gewirbelt. Mittler-
weile muss zwischen der Behandlung bei Arbeitnehmern (zu denen steuerlich neben 
den Fremdgeschäftsführern auch Gesellschafter-Geschäftsführer gehören) und den 
Unternehmern strikt unterschieden werden. Nach neuer Rechtsprechung hat der Unter-
nehmer die Möglichkeit, die Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs durch im 
Status und Gebrauchswert gleichwertige Fahrzeuge des Privatvermögens zu widerle-
gen. Wir erinnern uns an den Rechtsanwalt, der so die 1 %-Regel bei seinem betriebli-
chen Sportwagen vermeiden konnte, weil er privat einen Wagen gleichen Fabrikats 
nutzte. Beim Arbeitnehmer kommt es jetzt nach einem neuen Urteil auf die tatsächli-
che Privatnutzung nicht mehr an und erschwert die Lage für den Steuerpflichtigen. 
Dafür kann sich das Finanzamt nicht mehr darauf berufen, dass der Beweis des ersten 
Anscheins immer für die Privatnutzung des Dienstwagens spricht. 
 
Der Geschäftsführer einer Steuerberatungs-GmbH konnte nach seinem Anstellungs-
vertrag den Dienstwagen auch privat nutzen. Dafür versteuerte die GmbH eine monat-
liche Kostenpauschale für 250 km als geldwerten Vorteil. Im Rahmen einer Lohnsteu-
er-Prüfung wurde das vom Geschäftsführer geführte Fahrtenbuch verworfen und die 
GmbH auf Basis der 1 %-Regel (abzüglich der bisher versteuerten Kostenpauschale) 
zur Lohnsteuer in Haftung genommen. Der Geschäftsführer verwies darauf, für private 
Fahrten nur ein Motorrad und das Auto der Lebensgefährtin genutzt zu haben. Nach-
dem die Berufung auf den Anscheinsbeweis nicht mehr ausreichend ist, konnte man 
auf die Entscheidung des BFH gespannt sein. 
 
Der BFH änderte hier seine Rechtsprechung: Allein die vom Arbeitgeber gewährte 
Möglichkeit der Privatnutzung des Dienstwagens führt bei einem Arbeitnehmer zu 
einem geldwerten Vorteil. Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit Gebrauch macht, 
ist dafür unerheblich. Den Vorteil sieht der BFH in der Ersparnis nutzungs-
unabhängiger Kosten, die ohne das Vorhalten eines betriebsbereiten Fahrzeugs ver-
ausgabt werden müssten. Bei solchen Fallgestaltungen kommt es zukünftig nicht mehr 
darauf an, ob der Arbeitnehmer den Beweis des ersten Anscheins durch einen Gegen-
beweis widerlegen kann. 
 
Will man die zuletzt positive Entwicklung beim BFH nutzen und ist eine Privatnut-
zung des Dienstwagens auch nicht beabsichtigt, darf der Steuerpflichtige dazu auch 
nicht länger befugt sein. Tut er es dann trotz Verbots und ist zugleich Gesellschafter-
Geschäftsführer, liegt kein Arbeitslohn vor, sondern eine verdeckte Gewinnausschüt-
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tung. Das hat der BFH in weiteren Entscheidungen ebenso klargestellt und sich gegen 
die Annahme verwehrt, dass ein Privatnutzungsverbot beim Gesellschafter-
Geschäftsführer nur zum Schein ausgesprochen würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


